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(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1203/2012 DER KOMMISSION 

vom 14. Dezember 2012 

über den separaten Verkauf regulierter Roamingdienste auf der Endkundenebene in der Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2012 über das 
Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union ( 1 ), ins
besondere auf Artikel 5 Absatz 2, 

nach Anhörung des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen 
für elektronische Kommunikation, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Durch die Verordnung (EU) Nr. 531/2012 wird das Kon
zept des separaten Verkaufs regulierter Roamingdienste 
auf der Endkundenebene eingeführt. Zum einen sind in
ländische Anbieter gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Ver
ordnung (EU) Nr. 531/2012 verpflichtet, ihren Kunden 
den Zugang zu regulierten Sprach-, SMS- und Datenroa
mingdiensten zu ermöglichen, die als Paket von einem 
alternativen Roaminganbieter bereitgestellt werden. Zum 
anderen schreiben die Bestimmungen in Artikel 4 Absatz 
1 über den separaten Verkauf regulierter Roamingdienste 
auf der Endkundenebene inländischen Anbietern und 
Roaminganbietern vor, die Roamingkunden nicht am Zu
gang zu regulierten Datenroamingdiensten zu hindern, 
die von einem alternativen Roaminganbieter direkt in 
einem besuchten Netz bereitgestellt werden. 

(2) Damit der separate Verkauf regulierter Roamingdienste 
auf der Endkundenebene in der gesamten Union einheit
lich und gleichzeitig verwirklicht wird, muss die Kommis
sion gemäß der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 im Wege 
von Durchführungsrechtsakten genaue Vorschriften zu 
den Informationspflichten bezüglich der Möglichkeiten 
der Roamingkunden, einen alternativen Roaminganbieter 

zu wählen, und zu einer technischen Lösung für die 
Einführung des separaten Verkaufs regulierter Roaming
dienste auf der Endkundenebene erlassen. 

(3) Gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 kann die technische Lösung für die Einführung 
des separaten Verkaufs regulierter Roamingdienste auf 
der Endkundenebene eine oder mehrere technische Mo
dalitäten beinhalten, damit alle in Artikel 5 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 aufgeführten Kriterien 
erfüllt werden. Es sollten daher mehrere technische Mo
dalitäten eingeführt werden, wenn nur eine technische 
Modalität nicht alle diese Kriterien erfüllt. Diese Verord
nung dient der Festlegung genauer Vorschriften für diese 
technische Lösung, einschließlich der Anforderungen an 
inländische Anbieter bezüglich des Aufbaus der Netz
komponenten und der Erbringung zugehöriger Dienste 
für jede technische Modalität, um den Zugang zu diesen 
Einrichtungen zu gewährleisten, die notwendig sind, um 
alternativen Roaminganbietern das Bereitstellen separater 
Roamingdienste zu erlauben und den Prozess des Wech
sels zwischen abgebenden und aufnehmenden Roamin
ganbietern zu ermöglichen. 

(4) Gleichzeitig sollte die technische Lösung es ermöglichen, 
den in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 genannten Verpflichtungen Wirkung zu ver
leihen. Deshalb sollte die technische Lösung sicherstellen, 
dass einerseits die Kunden Zugang zu regulierten Sprach-, 
SMS- und Datenroamingdiensten haben, die als Paket 
von einem alternativen Roaminganbieter bereitgestellt 
werden, und dass andererseits inländische Anbieter und 
Roaminganbieter ihrer Verpflichtung nachkommen, Kun
den nicht am Zugang zu regulierten Datenroamingdiens
ten zu hindern, die von einem alternativen Roamingan
bieter direkt in einem besuchten Netz bereitgestellt wer
den. 

(5) Gegenwärtig werden alle Endkunden-Roamingdienste zu
sammen mit inländischen Mobilfunkdiensten vom inlän
dischen Anbieter erbracht. Die Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 gestattet es den Roamingkunden, einen alter
nativen Roaminganbieter für regulierte Roamingdienste, 
die als Paket bereitgestellt werden, zu wählen und solche 
Roamingdienste von inländischen Mobilfunkdiensten
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getrennt zu kaufen. Dazu schließt der Roamingkunde 
einen Vertrag mit einem alternativen Roaminganbieter 
über die Erbringung solcher Dienste. 

(6) Es gibt mehrere technische Modalitäten für die Verwirk
lichung des separaten Verkaufs von Roamingdiensten als 
Paket; dazu gehören die duale internationale Mobilfunk- 
Teilnehmerkennung (Dual-IMSI) (zwei getrennte IMSI auf 
derselben SIM-Karte) und die Einfach-IMSI (gemeinsame 
Nutzung einer IMSI durch den inländischen Anbieter und 
den Roaminganbieter). Die technische Modalität mit 
Dual-IMSI beruht auf einem zweiten Profil in der SIM- 
Karte des Roamingkunden, das vom alternativen Roamin
ganbieter zum Verkauf regulierter Roamingdienste be
nutzt werden kann, während das erste Profil weiterhin 
vom inländischen Anbieter zum Verkauf inländischer 
Dienste und etwaiger nichtregulierter Roamingdienste be
nutzt wird. Bei der technischen Modalität mit Einfach- 
IMSI werden die separaten Roamingdienste technisch 
weiterhin vom inländischen Anbieter bereitgestellt, der 
dem alternativen Roaminganbieter als abwickelnder Mo
bilfunknetzbetreiber (MNO) dient. Die separaten Roa
mingdienste werden auf der Vorleistungsebene für den 
alternativen Roaminganbieter erbracht, der die Dienste 
auf der Endkundenebene an den Roamingkunden weiter
verkauft. Die einfachste Möglichkeit ist dabei der einfache 
Wiederverkauf. Darüber hinaus gibt es eine Reihe mög
licher Erweiterungen der technischen Modalität des ein
fachen Wiederverkaufs, die den alternativen Roamingan
bieter in die Lage versetzen zu steuern, welche besuchten 
Netze vorzugsweise zu benutzen sind, und Preisnachlässe 
auf die Vorleistungs-Roamingdienste zu erzielen, die er 
vom abwickelnden Mobilfunknetzbetreiber aufgrund von 
Vorleistungsvereinbarungen mit den Betreibern der be
suchten Netze oder Vorleistungsaggregatoren gekauft hat. 

(7) Gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 sollte der Zugang zu den Netzkomponenten 
und -diensten, die für den separaten Verkauf regulierter 
Endkunden-Roamingdienste erforderlich sind, entgeltfrei 
gewährt werden. Die Preisgestaltung für etwaige zusätzli
che Dienste, die über das hinausgehen, was für den se
paraten Verkauf regulierter Endkunden-Roamingdienste 
erforderlich ist, fallen folglich nicht unter Artikel 5 Ab
satz 1. Der Zugang zu Einrichtungen und Unterstüt
zungsleistungen für den separaten Verkauf regulierter 
Endkunden-Roamingdienste schließt auch die Einrichtun
gen und Leistungen ein, die für den Prozess des Wechsels 
eines Kunden erforderlich sind. 

(8) Das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elek
tronische Kommunikation („GEREK“) hat die Lösungen 
zur Einführung separater Roamingdienste sachkundig ge
prüft ( 1 ). Das GEREK ist der Ansicht, dass die Einführung 
einer Dual-IMSI-Lösung mit einem erheblichen Entwick
lungs- und Normungsaufwand verbunden wäre und dass 
die Einführungskosten zu einem beträchtlichen Aufschlag 
auf die Endkundenpreise führen würden. Da diese 
technische Modalität außerdem zur Einbindung der 
Dual-IMSI-Funktion eine Aufrüstung der gegenwärtig 

verwendeten SIM-Karten erfordern würde, stellt die tech
nische Modalität mit Dual-IMSI keine kostengünstige und 
verbraucherfreundliche Lösung für den separaten Verkauf 
regulierter Endkunden-Roamingdienste dar. 

(9) Dagegen erscheint die technische Modalität mit Einfach- 
IMSI als besser geeignet, um die Kriterien in Artikel 5 
Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 zu erfüllen. 
Erstens können im Hinblick auf die Kriterien in Artikel 5 
Absatz 3 Buchstaben h, i, j und k alle ermittelten tech
nischen Modalitäten, auch die mit Einfach-IMSI, in einer 
Weise umgesetzt werden, die diesen Kriterien entspricht. 
Zweitens ist die Einfach-IMSI verbraucher- und benutzer
freundlich, weil der Roamingdienst technisch in der glei
chen Weise wie bisher erbracht wird und deshalb für die 
Kunden eine ebenso reibungslose Benutzung wie bisher 
zu erwarten ist. Drittens sind die Einführungskosten der 
Einfach-IMSI niedriger als die der Dual-IMSI, und zu ihrer 
Ermöglichung sind keine größeren Normungstätigkeiten 
nötig. Ferner bestehen nach Ansicht des GEREK keine 
Einführungsengpässe bei der Einführung der Einfach-IM
SI. 

(10) Die technische Modalität mit Einfach-IMSI könnte sich 
noch wirksamer auf den Wettbewerb auswirken, wenn 
alternative Roaminganbieter in der Lage wären, den Roa
mingverkehr in ein besuchtes Netz ihrer Wahl zu lenken. 
Allerdings wäre die Einführung von Verkehrssteuerungs
regelungen für eine erweiterte technische Modalität mit 
Einfach-IMSI nur dann gerechtfertigt, wenn die Einfüh
rungskosten in einem angemessenen Verhältnis zu den 
erwarteten Wettbewerbsvorteilen stünden. Bislang liegt 
kein Hinweis dafür vor, dass die notwendigen Verkehrs
steuerungsregelungen für eine erweiterte technische Mo
dalität mit Einfach-IMSI zum 1. Juli 2014 zu verhältnis
mäßigen Kosten eingeführt werden könnten. Deshalb 
wird beim gegenwärtigen Stand davon ausgegangen, 
dass die technische Modalität mit Einfach-IMSI in Form 
eines Roaming-Wiederverkaufs ausreicht, um die Krite
rien in Artikel 5 Absatz 3 zu erfüllen, mit Ausnahme 
der Kriterien b und e, die nur teilweise erfüllt werden. 

(11) Weder die technische Modalität mit Dual-IMSI noch die 
technische Modalität mit Einfach-IMSI noch deren Erwei
terungen erfüllen alle Kriterien in Artikel 5 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012. Insbesondere ermöglicht 
es keine von ihnen, der inländischen Anbietern und Roa
minganbietern auferlegten Verpflichtung Wirkung zu ver
leihen, wonach Kunden nicht am Zugang zu regulierten 
Datenroamingdiensten gehindert werden dürfen, die von 
einem alternativen Roaminganbieter direkt in einem be
suchten Netz bereitgestellt werden. Mindestens eine der 
technischen Modalitäten der technischen Lösung muss 
aber die Möglichkeit bieten, dieser Verpflichtung Wir
kung zu verleihen, die eine der Verpflichtungen des Ar
tikels 4 Absatz 1 der genannten Verordnung ist. 

(12) In der gegenwärtigen Einrichtung und Konfiguration der 
Heimatnetze werden solche lokalen Datenroamingdienste 
verhindert. Eine zweite technische Modalität wird daher 
benötigt, um die Anforderung der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 zu erfüllen. Zum Zwecke der Trennung loka
ler Datenroamingdienste vom inländischen Dienstepaket
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sollten Betreiber besuchter Netze nicht nur nicht daran 
gehindert werden, den Datenverkehr des Roamingkunden 
technisch zu verarbeiten, sondern auch nicht daran, den 
Dienst auf der Endkundenebene zu erbringen. 

(13) Andererseits ermöglicht es die technische Modalität mit 
Einfach-IMSI nicht, die Nachfrage der Verbraucher in al
len Kategorien, z. B. die der Intensivnutzer von Daten
diensten, zu Wettbewerbsbedingungen zu bedienen. Da 
die Höchstentgelte für Datenroamingdienste auf der Vor
leistungsebene nicht strikt kostenorientiert sind und nach 
2014 trotz eines auf der Vorleistungsebene zu erwarten
den Kostenrückgangs nicht sinken werden, erscheint es 
unrealistisch, dass alternative Roaminganbieter, die darauf 
angewiesen sind, Datenroamingdienste auf der Vorleis
tungsebene in Anspruch zu nehmen, in der Lage sein 
werden, auf der Endkundenebene Datenroamingdienste 
für intensive Nutzer zu attraktiven Preisen im Vergleich 
zu den Preisniveaus inländischer Mobilfunkdatendienste 
anzubieten. Durch eine technische Modalität, die der Ver
pflichtung inländischer Anbieter und Roaminganbieter 
Wirkung verleiht, Kunden nicht am Zugang zu regulier
ten Datenroamingdiensten zu hindern, welche von einem 
alternativen Roaminganbieter direkt in einem besuchten 
Netz bereitgestellt werden, werden alternative Datenroa
minganbieter allerdings in die Lage versetzt, lokale Daten
roamingdienste zu erbringen, d. h. Datenroamingdienste, 
die nicht von einem auf der Vorleistungsebene genutzten 
Datenroamingdienst abhängen. 

(14) Endkunden-Datenroamingdienste werden gegenwärtig 
von inländischen Anbietern auf der Grundlage von Vor
leistungsvereinbarungen mit den Betreibern der besuch
ten Netze erbracht. Dabei wird der Datenroamingverkehr 
über das Funkzugangsnetz des Betreibers des besuchten 
Netzes gesendet und empfangen und zwischen besuch
tem Netz und Heimatnetz weitergeleitet. Der Heimatnetz
betreiber stellt die Verbindung zum Internetdienst bereit 
und rechnet den Datenroamingdienst mit dem Roaming
kunden ab. Die aktuellen GSM/GPRS-, EDGE- und UMTS- 
Normen ermöglichen dem Betreiber des besuchten Net
zes schon heute die technische Abwicklung des Daten
roamingverkehrs und die Bereitstellung der Internetan
bindung, ohne dass eine Weiterleitung zwischen Heimat
netz und besuchtem Netz nötig wäre. Nach derzeit üb
licher Praxis der Branche stellt aber der Heimatnetzbetrei
ber dem Kunden noch die Datenroamingdienste in Rech
nung, wogegen der Betreiber des besuchten Netzes die 
Verkehrsabwicklung als Vorleistung für den Heimatanbie
ter übernimmt. 

(15) Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung der 
Anforderung, dass lokale Datenroamingdienste nicht ver
hindert werden dürfen. Grundvoraussetzungen sind die 
Einrichtung und Aktivierung der Verarbeitung des Daten
roamingverkehrs im besuchten Netz und die Anforde
rung, die manuelle oder automatische Auswahl eines be
suchten Netzes nicht zu unterbinden. Mögliche Erweite
rungen sind die Veränderung von Verkehrssteuerungsele
menten, damit eine laufende lokale Datenroamingverbin
dung nicht unterbrochen wird, und die Schaffung beson
derer Einrichtungen, die dem Roamingkunden bei der 
Auswahl eines besuchten Netzes helfen oder eine auto
matische Auswahl eines besuchten Netzes unterstützen. 
Solche Grundvoraussetzungen sollten die Entwicklung 

unterschiedlicher Geschäftsmodelle für eine zeitweilige 
oder dauerhafte Bereitstellung lokaler Datenroaming
dienste ermöglichen. 

(16) Im Falle zeitweiliger lokaler Datenroamingdienste kann 
der Roamingkunde einen lokalen Mobilfunknetzbetreiber 
im jeweiligen Land für die direkte Erbringung von End
kunden-Datenroamingdiensten auswählen, wenn der 
Dienst im besuchten Land angeboten wird und zwischen 
dem Betreiber des besuchten Netzes und dem Betreiber 
des inländischen Netzes eine Roamingvereinbarung be
steht. Der zeitweilige Charakter dieses Dienstes wird da
ran deutlich, dass keine dauerhafte Konfiguration des 
Netzes oder des Endgerätes erfolgt und daher das ur
sprüngliche Roamingverhalten wiederhergestellt wird, so
bald der lokale Datenroamingdienst nicht mehr genutzt 
wird. Für den Kunden ähnelt diese Art der Dienstleistung 
einer W-LAN-Nutzung (z. B. per WiFi), wie sie derzeit 
mit vielen Laptop-Computern, Smartphones oder Tablet- 
Computern im Ausland stattfindet. Sprach-, SMS- und 
andere zugehörige Dienste würden dabei wie gewöhnlich 
vom Heimatnetzbetreiber erbracht werden, außer wenn 
der Roaminganbieter in dem besuchten Netz diese 
Dienste ebenfalls bereitstellt. 

(17) Im Falle dauerhafter lokaler Datenroamingdienste schließt 
der Roamingkunde einen Vertrag mit einem Anbieter 
lokaler Datenroamingdienste anstatt mit dem Roamin
ganbieter, der ein Heimatnetz nutzt. In diesem Fall würde 
ein alternativer Roaminganbieter, beispielsweise ein Mo
bilfunknetzbetreiber oder ein Wiederverkäufer, lokale Da
tenroamingdienste und die notwendige technische Unter
stützung (in Form spezieller Anwendungen oder ähn
licher Mittel) in einem oder mehreren Ländern dauerhaft 
für Roamingkunden erbringen, und zwar mit eigener 
Netzpräsenz und/oder mit der Netzpräsenz von Mobil
funknetzbetreibern, mit denen er in jedem Land Wieder
verkaufsvereinbarungen geschlossen hat. 

(18) Einfachste gewerbliche Angebote mögen zwar die Anfor
derung der Benutzerfreundlichkeit nicht voll erfüllen, weil 
der Roamingkunde beispielsweise Geräteeinstellungen än
dern oder per SMS einen Code versenden muss, um den 
Dienst zu aktivieren und das besuchte Netz auszuwählen, 
es ist aber zu erwarten, dass Anbieter lokaler Datenroa
mingdienste, Gerätehersteller und Anwendungsanbieter 
oder andere Beteiligte bei hinreichender Beliebtheit des 
Dienstes marktgestützte Lösungen entwickeln werden, 
die benutzerfreundlicher sind. Lokale Datenroaming
dienste gelten als verbraucherfreundlich, weil sie die Fle
xibilität bieten, die Anbieter lokaler Datenroamingdienste 
unmittelbar auszuwählen oder die Verbindung zu ihnen 
sofort abzubrechen. Lokale Datenroamingdienste gestat
ten alternativen Roaminganbietern die Ausnutzung eige
ner Infrastruktureinrichtungen und gewerblicher Verein
barungen für das Datenroaming, beispielsweise durch 
Wiederverkaufsvereinbarungen oder dauerhafte lokale 
Datenroamingdienste in mehreren Ländern. Laut GEREK 
können lokale Datenroamingdienste recht schnell einge
führt und kostengünstig erbracht werden, weil der größte 
Teil der Kosten bei den alternativen Betreibern im Ver
hältnis zum tatsächlichen Aufbau lokaler Datenroaming
dienste entsteht. Es besteht ein hoher Grad an Interope
rabilität, weil Normen für die Umsetzung der Verkehrs
abwicklung im besuchten Netz bereits vorliegen. Deshalb
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erfüllt die technische Modalität, die den Zugang zu loka
len Datenroamingdiensten erlaubt, alle Kriterien in Arti
kel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012, mit 
Ausnahme der Kriterien b und e, die nur teilweise erfüllt 
werden. 

(19) Die technische Modalität, die den Zugang zu lokalen 
Datenroamingdiensten erlaubt, gewährleistet lediglich 
den Zugang zu Datenroamingdiensten. Daher erfüllt sie 
das Kriterium e in Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 nicht vollständig. Außerdem erfüllt 
diese technische Modalität das Kriterium b nicht vollstän
dig, weil der Zugang zu lokalen Datenroamingdiensten 
erwartungsgemäß nur für Nutzer von Datendiensten at
traktiv wäre. 

(20) Die technische Lösung, die die beiden technischen Mo
dalitäten in sich vereint, nämlich die technische Modalität 
mit Einfach-IMSI in Form eines Wiederverkaufs-Roaming
dienstes und die technische Modalität, die den Zugang zu 
lokalen Datenroamingdiensten in einem besuchten Netz 
erlaubt, erfüllt alle Kriterien in Artikel 5 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012. Weder die technische 
Modalität mit Einfach-IMSI noch die technische Modali
tät, die den Zugang zu lokalen Datenroamingdiensten 
erlaubt, erfüllt für sich allein zwar die Kriterien b und 
e, sie ergänzen sich aber und erfüllen die Kriterien b und 
e daher nur gemeinsam. 

(21) Gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 
531/2012 muss der Wechsel zwischen Roaminganbie
tern ohne unnötige Verzögerung und auf jeden Fall im 
kürzestmöglichen Zeitraum erfolgen, der von der tech
nischen Lösung für die Einführung des separaten Ver
kaufs regulierter Endkunden-Roamingdienste abhängt. 
Im Fall der technischen Modalität mit Einfach-IMSI darf 
— wie beim Wechsel des Anbieters inländischer Dienste 
— nach Vertragsschluss mit dem alternativen Roamin
ganbieter keine weitere Interaktion mit dem Nutzer not
wendig sein. Diese technische Modalität sollte die Durch
führung des Wechsels in einem ähnlichen Zeitraum er
möglichen wie beim Wechsel inländischer Dienste, wo er 
einen Arbeitstag beträgt. Im Fall der technischen Moda
lität mit Einfach-IMSI sollte daher ein Zeitraum für den 
Wechsel von und zu einem alternativen Roaminganbie
ter, der den festgelegten Zeitraum für den Wechsel inlän
discher Dienste übersteigt, als unnötige Verzögerung be
trachtet werden, weil es keine technischen Gründe gibt, 
einen solchen Wechsel länger hinauszuzögern als einen 
vergleichbaren Wechsel zwischen inländischen Diensten. 
Im Fall der technischen Modalität, die den Zugang zu 
lokalen Datenroamingdiensten erlaubt, dürften Roaming
kunden den alternativen Roaminganbieter für lokale Da
tenroamingdienste erst unmittelbar vor der beabsichtig
ten Nutzung des lokalen Datenroamingdienstes auswäh
len. Die technische Modalität erlaubt nach Vertragsschluss 
mit dem aufnehmenden Roaminganbieter den sofortigen 
Wechsel zu oder zwischen Anbietern lokaler Datenroa
mingdienste. 

(22) Für eine koordinierte technische Einführung separater 
Roamingdienste ist die Zusammenarbeit und Koordinie
rung zwischen Marktteilnehmern, GEREK und Kommis
sion nötig. Es sollte insbesondere ein koordinierter An
satz entwickelt werden, um einschlägige technische 
Schnittstellen zu ermitteln und die ordnungsgemäße Im
plementierung dieser Schnittstellen zu gewährleisten, da
mit der separate Verkauf regulierter Roamingdienste auf 
der Endkundenebene in der gesamten Union einheitlich 
und gleichzeitig verwirklicht werden kann. Eine Plattform 
der Branche, die allen Marktteilnehmern offen steht, 
sollte als nützliches Forum einer solchen Koordinierung 
dienen. 

(23) Um eine rechtzeitige Einführung des separaten Verkaufs 
regulierter Roamingdienste auf der Endkundenebene zu 
ermöglichen, sollten Unternehmen die Erprobung tech
nischer Schnittstellen im Vorfeld des kommerziellen Aus
baus von Endkunden-Roamingdiensten durch alternative 
Roaminganbieter vor dem 1. Juli 2014 nicht ablehnen. 

(24) In Übereinstimmung mit dem Erwägungsgrund 38 der 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 sollte das GEREK in Zu
sammenarbeit mit den einschlägigen Akteuren Leitlinien 
für die technischen Elemente aufstellen, die für den se
paraten Verkauf von Roamingdiensten nötig sind. 

(25) Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
enthält allgemeine Bestimmungen darüber, wie und wann 
die Kunden über die Möglichkeit, einen alternativen An
bieter auszuwählen, informiert werden sollen. Der Inhalt 
dieser Informationen und die Möglichkeiten ihrer Über
mittlung an die Verbraucher bedürfen einer weiteren Prä
zisierung, damit die Verbraucher leichter eine sachkun
dige Wahl treffen können. Eine Kombination aus allen 
verfügbaren Mitteln sollte eingesetzt werden, um die Ver
braucher mit dem Roamingmarkt besser vertraut zu ma
chen und ihnen zu helfen, sich die Vorteile offener 
Märkte zunutze zu machen. 

(26) Damit alle Kunden die Vorteile alternativer Angebote 
nutzen können, sollten inländische Anbieter dafür sor
gen, dass alle Verträge, die nach dem 1. Juli 2014 ge
schlossen oder verlängert werden, dem Kunden jederzeit 
den Wechsel des Roaminganbieters gestatten, ohne dass 
der abgebende Roaminganbieter dafür Gebühren erhebt. 

(27) Die Roaminganbieter — einschließlich alternativer Roa
minganbieter, die lokale Datenroamingdienste anbieten 
— sollten für die von ihnen erbrachten Datendienste 
Transparenz- und Schutzvorkehrungen gemäß Artikel 15 
der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 treffen. Zur Gewähr
leistung der Transparenz sollten die Roaminganbieter ihre 
Roamingkunden auch über die Dienste informieren, die
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bei der Nutzung lokaler Datenroamingdienste nicht zur 
Verfügung stehen, beispielsweise proprietäre Dienste des 
inländischen Netzes. 

(28) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent
sprechen der Stellungnahme des Kommunikationsaus
schusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

Diese Verordnung enthält detaillierte Vorschriften für den sepa
raten Verkauf regulierter Roamingdienste auf der Endkunden
ebene in der gesamten Union. 

Sie enthält auch detaillierte Vorschriften über eine technische 
Lösung für die Einführung des separaten Verkaufs regulierter 
Endkunden-Roamingdienste. Ferner enthält sie detaillierte Vor
schriften über die Informationspflichten inländischer Anbieter 
gegenüber ihren Roamingkunden in Bezug auf die Möglichkeit, 
Roamingdienste zu wählen, die von alternativen Roaminganbie
tern erbracht werden. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffs
bestimmungen: 

a) „Wiederverkauf von Endkunden-Roamingdiensten“ ist die Be
reitstellung regulierter Roamingdienste als Dienstepaket und 
zugehöriger Dienste, wie beispielsweise Sprach-Mailbox- 
Dienste, die Roamingkunden üblicherweise zur Verfügung 
stehen, ohne dass die Roamingkunden dazu ihre SIM-Karte 
oder ihr mobiles Gerät wechseln müssen, entsprechend einer 
zwischen einem alternativen Roaminganbieter und einem 
inländischen Anbieter geschlossenen Vorleistungsverein
barung; 

b) „lokaler Datenroamingdienst“ ist ein regulierter Datenroa
mingdienst, der zeitweilig oder dauerhaft für Roamingkun
den direkt in einem besuchten Netz von einem alternativen 
Roaminganbieter bereitgestellt wird, ohne dass die Roaming
kunden dazu ihre SIM-Karte oder ihr mobiles Gerät wechseln 
müssen; 

c) „Name des EU-Internetzugangspunkts (APN)“ ist eine ge
meinsame Kennung, die manuell oder automatisch in das 
mobile Gerät des Roamingkunden eingetragen wird, die so
wohl vom Heimatnetz als auch vom besuchten Netz erkannt 
wird und die angibt, welche Wahl der Roamingkunde bezüg
lich der Nutzung lokaler Datenroamingdienste getroffen hat; 

d) „Verkehrssteuerung“ ist eine Steuerfunktion, die der Heimat
netzbetreiber verwendet, um anhand einer Prioritätsliste be
vorzugter besuchter Netze eine Auswahl der besuchten Netze 
für seine Roamingkunden zu treffen; 

e) „Netzsperrung“ ist eine Steuerfunktion, die der Heimatnetz
betreiber verwendet, um die Auswahl bestimmter besuchter 
Netze für seine Roamingkunden zu verhindern; 

f) „dauerhafter Datenträger“ ist jedes Instrument, das es dem 
Kunden gestattet, an ihn persönlich gerichtete Informationen 
derart zu speichern, dass er sie in der Folge für eine den 
Zwecken der Informationen angemessene Dauer einsehen 
kann, und das die unveränderte Wiedergabe der gespeicher
ten Informationen ermöglicht; 

g) „aufnehmender Roaminganbieter“ ist der Roaminganbieter, 
der nach dem Wechsel des Roaminganbieters seine Roa
mingdienste anstelle der derzeit vom abgebenden Roamin
ganbieter erbrachten Roamingdienste erbringen wird; 

h) „abgebender Roaminganbieter“ ist der Roaminganbieter, der 
derzeit Roamingdienste für einen Kunden erbringt. 

Artikel 3 

Technische Modalität für die Einführung des separaten 
Verkaufs regulierter Endkunden-Roamingdienste, die als 

Paket bereitgestellt werden 

(1) Damit Roamingkunden regulierte Sprach-, SMS- und Da
tenroamingdienste, die als Paket von einem alternativen Roa
minganbieter bereitgestellt werden, in Anspruch nehmen kön
nen, stellen inländische Anbieter, die ein terrestrisches öffent
liches Mobilfunknetz betreiben, die erforderlichen Netzkom
ponenten und zugehörigen Dienste bereit, die dem alternativen 
Roaminganbieter parallel zur Abwicklung der inländischen Mo
bilfunkdienste den Wiederverkauf von Endkunden-Roaming
diensten an die Kunden des inländischen Anbieters ermöglichen, 
ohne dass die Roamingkunden dazu ihre SIM-Karte oder ihr 
mobiles Gerät wechseln müssen. 

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Netzkomponenten und 
zugehörigen Diensten gehören u. a.: 

a) Einrichtungen, die für das Verfahren des Wechsels des Roa
minganbieters gemäß Absatz 5 nötig sind, 

b) Einrichtungen im Zusammenhang mit Kundeninformationen, 
beispielsweise Standortdaten der Kunden und Kundendaten
sätze zur Abrechnungsunterstützung, die für die Bereitstel
lung von Endkunden-Roamingdiensten nötig sind, 

c) Einrichtungen, die zur Unterstützung der Anwendung der 
Höchstbeträge für den festgelegten Nutzungszeitraum der 
Datenroamingdienste gemäß Artikel 15 der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 nötig sind. 

(3) Inländische Anbieter, die ein terrestrisches öffentliches 
Mobilfunknetz betreiben, kommen allen zumutbaren Anträgen 
auf Zugang zu Netzkomponenten und -diensten gemäß den 
Absätzen 1 und 2 nach. 

(4) Inländische Anbieter stellen sicher, dass die Roamingkun
den des alternativen Roaminganbieters ihre bestehenden Sprach- 
Mailbox-Dienste weiterhin nutzen können.
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(5) Der abgebende Roaminganbieter arbeitet mit dem auf
nehmenden Roaminganbieter zusammen, damit Roamingkun
den, die einen Vertrag mit einem aufnehmenden Roaminganbie
ter schließen, die von diesem erbrachten Dienste innerhalb eines 
Arbeitstages nutzen können. 

Artikel 4 

Technische Modalität für die Einführung des Zugangs zu 
lokalen Datenroamingdiensten in einem besuchten Netz 

(1) Damit Roamingkunden nicht am Zugang zu regulierten 
Datenroamingdiensten, die ein alternativer Roaminganbieter di
rekt in einem besuchten Netz erbringt, gehindert werden, kom
men inländische Anbieter, die ein terrestrisches öffentliches Mo
bilfunknetz betreiben, allen zumutbaren Anträgen auf Zugang 
zu erforderlichen Netzkomponenten und zugehörigen Diensten 
nach, die alternativen Roaminganbietern das Verarbeiten des 
Datenroamingverkehrs in dem besuchten Netz und das Bereit
stellen lokaler Datenroamingdienste auf der Endkundenebene 
ermöglichen. 

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Netzkomponenten und 
zugehörigen Diensten gehören u. a.: 

a) Einrichtungen, die erforderlich sind, damit Roamingkunden 
zwischen einem Roaminganbieter, der ein Heimatnetz nutzt, 
und einem alternativen Roaminganbieter lokaler Datenroa
mingdienste wechseln können, um Datenroamingdienste ent
sprechend Absatz 4 zu nutzen; 

b) Einrichtungen, die es ermöglichen, Nutzerzugangsprofile für 
den EU-Internetzugangspunkt (APN) im Heimatnetz anzule
gen und ein Verfahren im Heimatnetz einzurichten, das die 
Verarbeitung des Datenroamingverkehrs im besuchten Netz, 
die Weiterleitung des Datenroamingverkehrs zum ausgewähl
ten alternativen Roaminganbieter und die Erbringung der 
Endkunden-Datenroamingdienste für die Zugangsprofile die
ser Nutzer durch den Betreiber des besuchten Netzes erlaubt; 

c) Einrichtungen, die sicherstellen, dass die Nutzer durch Ver
kehrssteuerung, Netzsperrung oder andere vom Heimatnetz
betreiber angewandte Verfahren nicht daran gehindert wer
den, das besuchte Netz für die gewünschten lokalen Daten
roamingdienste auszuwählen; 

d) Einrichtungen, die sicherstellen, dass der Nutzer vom besuch
ten Netz, in dem er gewünschte lokale Datenroamingdienste 
nutzt, durch Verkehrssteuerung, Netzsperrung oder andere 
vom Heimatnetzbetreiber angewandte Verfahren nicht ge
trennt wird. 

(3) Wenn ein alternativer Roaminganbieter beabsichtigt, lo
kale Datenroamingdienste anzubieten, müssen inländische An
bieter, die ein terrestrisches öffentliches Mobilfunknetz betrei
ben, zu diesem Zweck zumutbaren Anträgen eines alternativen 
Roaminganbieters auf Vorleistungs-Roamingzugang nachkom
men und gestatten, dass die lokalen Datenroamingdienste durch 
den alternativen Roaminganbieter und die verbleibenden Roa
mingdienste (Sprachanrufe und SMS) für die betreffenden Roa
mingkunden während der Nutzung lokaler Datenroamingdienste 
durch den Roaminganbieter, der ein Heimatnetz nutzt, erbracht 
werden. 

(4) Der abgebende Roaminganbieter arbeitet mit dem auf
nehmenden Roaminganbieter zusammen, damit Roamingkun
den, die einen Vertrag mit einem aufnehmenden Roaminganbie
ter über die Bereitstellung lokaler Datenroamingdienste schlie
ßen, die von diesem erbrachten Dienste sofort nutzen können, 
nachdem ein aufnehmender Roaminganbieter einem abgeben
den Roaminganbieter einen entsprechenden Auftrag gesendet 
hat. 

Der abgebende Roaminganbieter und der alternative Roamin
ganbieter müssen bei der Einführung der technischen Modalität 
gewährleisten, dass ein Roamingkunde, der lokale Datenroa
mingdienste nutzt, jederzeit die Möglichkeit hat, die Nutzung 
lokaler Datenroamingdienste zu beenden und zu den vom abge
benden Roaminganbieter erbrachten Standard-Roamingdiensten 
zurückzukehren. Der alternative Roaminganbieter, der lokale 
Datenroamingdienste erbringt, darf die sofortige automatische 
Wiederherstellung dieser Standard-Roamingdienste, nachdem 
ein abgebender Roaminganbieter dem alternativen Roamingan
bieter einen entsprechenden Auftrag gesendet hat, nicht verhin
dern. 

Artikel 5 

Technische Lösung für die Einführung des separaten 
Verkaufs regulierter Endkunden-Roamingdienste 

Die inländischen Anbieter, die ein terrestrisches öffentliches Mo
bilfunknetz betreiben, müssen sowohl die technische Modalität 
für die Einführung des separaten Verkaufs regulierter Endkun
den-Roamingdienste, die als Paket bereitgestellt werden, als auch 
die technische Modalität für die Einführung des Zugangs zu 
lokalen Datenroamingdiensten in einem besuchten Netz umset
zen. 

Die Roaminganbieter arbeiten zusammen, um die Interoperabi
lität der Schnittstellen für die technische Lösung für die Einfüh
rung des separaten Verkaufs regulierter Endkunden-Roaming
dienste auf der Grundlage gemeinsamer Normen zu gewährleis
ten. Die von Netzbetreibern für Roamingzwecke verwendeten 
Referenzunterlagen und Datenbankprozeduren können verwen
det werden, sofern sie öffentlich zugänglich sind und im Ein
klang mit der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 und mit dieser 
Verordnung stehen. 

Artikel 6 

Information der Kunden über den separaten Verkauf 
regulierter Endkunden-Roamingdienste 

(1) Ab dem 1. Juli 2014 informieren inländische Anbieter 
ihre vorhandenen Roamingkunden sowie ihre Neukunden vor 
Abschluss des Vertrags über die Möglichkeit, separate Roaming
dienste zu wählen, die von alternativen Roaminganbietern er
bracht werden. Dabei geben sie insbesondere folgende Informa
tionen weiter: 

a) Einzelheiten zu den notwendigen Schritten, die von den 
Roamingkunden unternommen werden müssen, um zu 
oder zwischen alternativen Roaminganbietern zu wechseln; 

b) die Möglichkeit, jederzeit kostenlos zu oder zwischen alter
nativen Roaminganbietern zu wechseln;
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c) die in den bestehenden Vertragsbedingungen vorzunehmen
den Änderungen, bei denen sicherzustellen ist, dass der abge
bende Roaminganbieter im Zusammenhang mit dem Wech
sel vom Kunden kein Entgelt verlangt; 

d) den Zeitraum, innerhalb dessen der Wechsel zu oder zwi
schen alternativen Roaminganbietern vollzogen wird; 

e) eine Erinnerung daran, dass im Fall eines Wechsels des in
ländischen Anbieters der neue inländische Anbieter nicht 
verpflichtet ist, die Roamingdienste eines bestimmten alter
nativen Roaminganbieters zu unterstützen. 

f) Bei Abschluss eines neuen Vertrags oder Verlängerung eines 
bestehenden Vertrags müssen die Kunden ausdrücklich be
stätigen, dass sie über die Möglichkeit, einen alternativen 
Roaminganbieter zu wählen, informiert worden sind. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen müssen auf 
einem dauerhaften Datenträger, in klarer und verständlicher 
Weise und in leicht zugänglicher Form zur Verfügung gestellt 
werden. Inländische Betreiber informieren Kunden mit voraus
bezahltem Guthaben, deren Kontaktangaben ihnen nicht be
kannt sind, per SMS-Nachricht oder in anderer geeigneter Wei
se. 

Roamingkunden sind berechtigt, ausführlichere Informationen 
über die Möglichkeit, zu Roaminganbietern zu wechseln, kos
tenlos anzufordern und zu erhalten. 

Artikel 7 

Überprüfung 

Im Zuge der Überprüfung gemäß Artikel 19 der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 beurteilt die Kommission in Konsultation 
mit dem GEREK auch die Wirksamkeit der gewählten tech
nischen Lösung für die Einführung des separaten Verkaufs re
gulierter Endkunden-Roamingdienste sowie die Notwendigkeit, 
diese an die Entwicklung der Technik und des Markts anzupas
sen. Bei der Überprüfung wird insbesondere bewertet, ob die 
technische Lösung die Kriterien in Artikel 5 Absatz 3 der Ver
ordnung (EU) Nr. 531/2012 noch in effizientester Weise erfüllt. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt vom 1. Juli 2014 bis zum 30. Juni 2022. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 14. Dezember 2012 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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